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Scheck für Weiterbildung
Bildungsprämie fördert Personal in KMUs

Mit einem jährlichen Scheck bis zu € 500 pro Mitar-
beiter und Jahr unterstützen Bund und Länder mit 
unterschiedlichen Initiativen die Innovations- und 
Konkurrenzfähigkeit kleiner und mittlerer Unterneh-
men.

Zahlreiche Förderinitiativen

Die Förderungen der Länder heißen je nach Bundes-
land „Qualifizierungs- oder Bildungsscheck“.  Alter
nativ hierzu kann die „Bildungsprämie“ des Bundes 
genutzt werden.
Auch viele Arbeitsagenturen unterstützen Weiterbil-
dungen. Hier hängt die Förderung von der individu-
ellen Situation des Weiterbildungswilligen ab.
Zielgruppe sind zumeist Arbeitnehmer in kleinen und 
mittleren Unternehmen mit bis zu 250 Beschäftigten. 
Sie sollten älter als 45 Jahre sein oder für die derzeitig 
ausgeübte Tätigkeit keinen anerkannten Abschluss 
vorweisen. 

Geförderte Maßnahmen

Förderungsfähig sind Maßnahmen, die Kenntnisse 
und Einsichten vermitteln, die in einem direkten Zu-
sammenhang zur derzeit ausgeübten Tätigkeit ste-
hen. Gefördert werden zum Beispiel Teilnahmege-
bühren für ein Weiterbildungsseminar, einen länge-
ren Lehrgang oder Prüfungsgebühren. 

Weitere Maßnahmen

Neben der Unterstützung kleinerer Weiterbildungsmaß-
nahmen für spezielle Mitabeitergruppen gibt es weitere 
unterschiedliche Förderungen.
Es soll die grundsätzliche Beschäftigungsfähigkeit er-
höht werden. Daher werden gerade diejenigen Gruppen 
gefördert, die entweder aufgrund ihres Alters und/oder 
ihrer nicht ausreichenden oder nicht zur Beschäftigung 
passenden Vorbildung Gefahr laufen, ohne Weiterbil-
dung mittelfristig nicht mehr beschäftigt zu werden 
(Weiterbildungsschecks und Übernahme von Schu-
lungsgebühren, die der Qualifikation dienen). Oder die 
Mobilität und Einsatzfähigkeit bereits qualifizierter 
Mitarbeiter soll gestärkt werden (Sprachkurse, Aus-
landspraktika, Auslandsaustausch).

Der Weg zur Förderung

Voraussetzung für den Erhalt eines Qualifizierungs-
schecks ist eine persönliche, kostenlose Bildungsbe-
ratung. Einrichtungen wie die Industrie- und Han-
delskammern und die Handwerkskammern fungieren 
hier als Beratungsstellen. 

Kleinere und Mittlere Unternehmen (KMU), die ihre Mitarbeiter wei-
terbilden, verbessern die Zukunftschancen des Betriebes und werden 
durch einen Bildungszuschuss gefördert.

Ihr Ansprechpartner zu diesem Thema
Dr. Brigitte Scheuerle 	 IHK Frankfurt a.M.	  
Selcan Özdamar	 IHK Frankfurt a.M.	  
	 Telefon:	 069 2197 1519

	 oder nutzen Sie unser Antwortfax

Unternehmen und Mitarbeiter 
Zukunftssicherung | Bildungsprämie

Nützliches im Netz

Details zu Anforderungen, Höhe und Art der Förde-
rung von Bund und Ländern und weiteren Angebo-
ten finden Sie unter

Weiterbildungsförderung
Bund	 www.bildungspraemie.info
Arbeitsagentur	 www.arbeitsagentur.de

Länder
z.B.
Hessen	 www.qualifizierungsschecks.de  
NRW	 www.bildungsscheck.nrw.de 
Sachsen	 www.esf-in-sachsen.de

Sprachen / Ausland / Sonstiges
	 www.ibs.inwent.org
	 www.iwwb.de/links/bildungsurlaub 
	 www.arbeitsagentur.de
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Hier profitiert auch Steuerklasse V
Betriebliche Altersversorgung mit Steuerkick

Die betriebliche Altersversorgung hilft, eine auskömmliche Rente zu 
erhalten. Gerade für Beschäftigte mit Steuerklasse V ist diese zusätz-
liche Absicherung sinnvoll.

 Absicherung im Alter — aber wie?

Auf Grund der hohen Steuerabzüge sehen viele dieser 
Arbeitnehmer oft keine Möglichkeit, sich eine eigene 
Altersversorgung aufzubauen. Sie sind auf eine Ver-
sorgung durch ihren Ehepartner angewiesen.
Beim so genannten Ehegattensplitting-Verfahren 
fällt für viele Ehepartner in der Steuerklasse V das 
monatliche Nettoeinkommen deutlich geringer aus 
als in der Steuerklasse III. Nach wie vor ist es die Ehe-
frau, die diese Lohnsteuerklasse wählt. Durch die 
hohe Steuerklasse V zahlt der geringer Verdienende 
deutlich mehr Lohnsteuer auf sein Einkommen und 
hat somit weniger Kapital für den Aufbau einer aus-
reichenden Altersversorgung zur Verfügung.

 Lösung Gehaltsumwandlung

Eine mögliche Lösung bietet die betriebliche Alters-
versorgung in Form einer Gehaltsumwandlung. Diese 
wird mit Hilfe des Arbeitgebers vereinbart. Eine gute 
Gelegenheit für die Ehefrau, eine eigene Absicherung 
aufzubauen.

 So geht’s

Anstatt aus dem Nettoeinkommen, wird der Beitrag 
bereits vom Bruttogehalt einbehalten und in die be-
triebliche Altersversorgung investiert. Das Brutto-
einkommen wird um diesen Beitrag gesenkt. Dadurch 
werden Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge 
gespart. Gleichzeitig wird die spätere Zusatzrente 
ohne nennenswerten finanziellen Mehraufwand auf-
gebaut.

Bei einem Wechsel des Arbeitgebers wird der Direkt-
versicherungsvertrag einfach mitgenommen und auf 
den neuen Arbeitgeber übertragen. Er kann auch pri-
vat weitergeführt werden.

 Zusatzleistungen

Des Weiteren können Arbeitnehmer ihren Vertrag 
durch Zusatzleistungen individuell an ihre persön-
liche Situation anpassen.
So übernimmt bei einer Berufsunfähigkeit die Versi-
cherungsgesellschaft die Beitragszahlung der Direkt-

versicherung bis zum Vertragsende, so 
dass die geplante Zusatzrente später in 
jedem Fall erreicht wird.

 Sparen Sie!

Sparen Sie mit Hilfe einer Direktversicherung und 
sehen Sie, wie Ihre Altersversorgung wächst und 
welche zusätzliche Altersrente Ihnen später zur 
Verfügung steht.
Wir ermitteln gerne für Sie Ihre individuellen Steuer- 
und Sozialabgabenvorteile. Rufen Sie uns einfach an 
oder nutzen Sie beiliegendes Antwortfax. 

Wer die Steuerklasse V wählt, sollte die Direktversicherung nutzen.

 Gehaltsumwandlung: Geringer Aufwand – große Leistung

Ihr Ansprechpartner zu diesem Thema
Robby Linke Telefon: 06172 664566
 Telefon: 03731 22528
 E-Mail: service@ufs.de

 oder nutzen Sie unser Antwortfax

 Vorteile für Arbeitnehmer

Garantierte Zusatzrente und 
 Überschussbeteiligung

Geringer Aufwand

Gesparte Lohnsteuer

Einfach und transparent

Weniger Sozialabgaben

Hohe Rendite

Berufsunfähigkeitsabsicherung

Flexibel bei Arbeitgeberwechsel

Beitrag frei wählbar

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Für € 87 weniger Nettogehalt werden € 220 in die Direktversicherung 
investiert. Die spätere Zusatzrente von monatlich € 352 ist ohne den 
Weg der „Gehaltsumwandlung“ nicht erreichbar.

Privatvermögen und Absicherung
Betriebliche Altersversorgung | Direktversicherung für Steuerklasse V

Grundlage: 
Frau, 38 Jahre, 
Bruttoeinkommen € 1.500/Mt., 
Stkl. V, Beitrag € 220/Mt.
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